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Mehr Sicherheit und weniger Lärm: Im Gebiet Unterlachen soll Tempo 30 eingeführt werden. 

Damit wird auch der Entwicklung des einst von Industrie und Gewerbe geprägten Gebiets in 

ein durchmischtes Gewerbe- und Wohnquartier Rechnung getragen. 

 

Mit der Einführung von Tempo 30 im Gebiet Unterlachen wird die letzte grössere Lücke für ver-

kehrsberuhigende Massnahmen in den Wohnquartieren der Innenstadt geschlossen. Der Stadtrat 

hat dazu ein Verkehrsgutachten erstellen lassen. Es zeigt, dass Tempo 30 zweck- und verhältnis-

mässig ist. Betroffen sind Fruttstrasse, Kellerstrasse, Geissensteinring, Brünigstrasse, Unterla-

chenstrasse, Industriestrasse sowie der untere Abschnitt der Weinberglistrasse: 
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Die Anwohnerinnen und Anwohner profitieren von einer erheblichen Verminderung des Strassen-

lärms. Zudem wird die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht. Insbesondere die Situa-

tion im Bereich der Gassenküche Luzern war auch auf Wunsch der Luzerner Polizei Anlass, die 

Einführung von Tempo 30 zu prüfen. Mit Tempo 30 kann der Verkehr verträglicher gestaltet und 

die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Damit trägt die Stadt auch der Entwicklung des Gebiets 

Unterlachen vom Industrie- und Gewerbestandort zu einem dynamischen, durchmischten Wohn- 

und Arbeitsquartier Rechnung: In den kommenden Jahren stehen mit den Projekten ewl-Areal, 

Industriestrasse und der Überbauung des Uferlos-Areals bekanntlich grosse Projekte in den Start-

löchern.  

 

Das Verkehrsgutachten zeigt, dass mit Tempo 30 keine negativen Auswirkungen auf den  

Verkehrsfluss zu erwarten sind. Die Kellerstrasse und der Geissensteinring werden auch mit 

Tempo 30 als verkehrsorientierte Hauptachsen betrieben, womit die bewährten Vortrittsverhält-

nisse und Fussgängerstreifen weitgehend beibehalten werden können. So kann insbesondere 

auch für die Buslinie 4 ein behinderungsfreier Verkehrsablauf gewährleistet werden. 

 

Die öffentliche Auflage des Projekts wird im Kantonsblatt vom 31. August 2019 publiziert. Das Gut-

achten und die Verkehrsanordnung können vom 2. September 2019 bis zum 1. Oktober 2019 im 

Tiefbauamt an der Industriestrasse eingesehen werden.  

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Stadt Luzern 

Tiefbauamt 

Christian Ferres, Projektleiter Mobilität 

Telefon:  041 208 85 47 

E-Mail:  christian.ferres@stadtluzern.ch 

Erreichbar:  Freitag, 30. August 2019, von 13 bis 14 Uhr 

 


